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§ 57 GSpG Glucksspielabgaben

GSpG - Glucksspielgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Ausspielungen, an denen die Teilnahme vom Inland aus erfolgt, unterliegen - vorbehaltlich der folgenden
Absatze - einer Glicksspielabgabe von 17,5 vH vom Einsatz. Bei turnierformiger Ausspielung treten auf3erhalb
des Anwendungsbereiches von § 17 Abs. 2 an Stelle der Einsatze die in Aussicht gestellten vermdgenswerten
Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder geldwerten Leistungen) des Turniers.

2. (2)FUr Ausspielungen gemaR & 12a (elektronische Lotterien), an denen die Teilnahme vom Inland aus erfolgt und
die nicht tber Video-Lotterie-Terminals im Sinne des § 12a Abs. 2 durchgeflhrt werden, betragt die
Glucksspielabgabe 45 vH der Jahresbruttospieleinnahmen. Besteht eine Abgabenpflicht nach § 17 Abs. 3, sind
Ausspielungen gemal3 § 12a von der Glicksspielabgabe befreit.

3. (3)Fur Ausspielungen mit Glicksspielautomaten und fir elektronische Lotterien Gber Video-Lotterie-Terminals
betragt die Glucksspielabgabe - vorbehaltlich Abs. 4 - 30 vH der um die gesetzliche Umsatzsteuer verminderten
Jahresbruttospieleinnahmen.

4. (4)Fur Ausspielungen mit Glucksspielautomaten und fur elektronische Lotterien Uber Video-Lotterie-Terminals
betragt die Glucksspielabgabe 11 vH der um die gesetzliche Umsatzsteuer verminderten
Jahresbruttospieleinnahmen (Bundesautomaten- und VLT-Abgabe), wenn sie

o -im Falle von Glicksspielautomaten auf Basis einer landesrechtlichen Bewilligung nach§ 5 oder

o -im Falle von Video-Lotterie-Terminals auf Basis einer Konzession nach8 14 durchgefihrt werden.
Die Regelung von Zuschlagen der Lander (Gemeinden) zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe bleibt den
jeweiligen Finanzausgleichsgesetzen vorbehalten.

5. (5)Jahresbruttospieleinnahmen sind die Einsatze abzlglich der ausgezahlten Gewinne eines Kalenderjahres.

6. (6)Von der Glicksspielabgabe befreit sind

1. 1.Ausspielungen in nach diesem Bundesgesetz konzessionierten Spielbanken im Sinne des§ 21,
2. 2.Ausspielungen mit Gllcksspielautomaten auf Basis einer landesrechtlichen Bewilligung unter Einhaltung
der Vorgabe des 8 4 Abs. 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBI. | Nr. 73/2010,
3. 3.die Ausnahmen aus dem Glicksspielmonopol des§ 4 Abs. 3 bis 6.
7. (7)Der Verwaltungskostenbeitrag gemal3 8 16 Abs. 2 bis 8 unterliegt einer Glicksspielabgabe von 7,5 vH.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/12a
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/4
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/73
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/16
file:///

	§ 57 GSpG Glücksspielabgaben
	GSpG - Glücksspielgesetz


